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VERORDNUNG (EWG) Nr. 323/76 DER KOMMISSION
vom 13. Februar 1976

zur Aufhebung der Abschöpfung bei der Ausfuhr von Sirup und anderen Zucker
arten

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 des
Rates vom 19 . Dezember 1974 über die gemeinsame
Marktorganisation für Zucker (*), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 3058/75 (2), insbe
sondere auf Artikel 17 Absatz 6,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Abschöpfung, die bei der Ausfuhr von Sirup und
anderen Zuckerarten anzuwenden ist, wurde durch die
Verordnung (EWG) Nr. 403/74 (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1 678/75 (4), einge
führt.

Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
403/74 enthaltenen Vorschriften, Kriterien und Durch
führungsbestimmungen auf die Angaben, über die die
Kommission gegenwärtig verfügt, führt dazu, daß die
Abschöpfung bei der Ausfuhr von Sirup und anderen
Zuckerarten aufgehoben wird —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Verordnung (EWG) Nr. 403/74, zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1678/75, wird aufge
hoben .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 14. Februar 1976 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 13 . Februar 1976

Für die Kommission

P.J. LARDINOIS

Mitglied der Kommission

(') ABl. Nr. L 359 vom 31 . 12 . 1974, S. 1 .
(2) ABl. Nr. L 306 vom 26. U. 1975, S. 3 .
(3 ) ABl. Nr. 1 44 vom 16. 2. 1974, S. 12.
(♦) ABl. Nr. L 168 vom 1 . 7. 1975, S. 68 .'


